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Aus Aargau, Maser, Sototliurn. St. Gallen und Schwuz.
sK o r rcs p o n de n zen.Z

s Aargau. Der Erziehungsrat spricht zu Handen von Schulpflegen nnd
Lehrern den Wunsch ans, es möchten vom Beginne des Schuljahres 1898/99
hinweg in den Lektionsplänen die Stunden für den biblischen Unterricht, der nun
It. bundesgerichtlichem Beschluß nur mehr fakultativ sei, auf den Anfang oder
das Ende des Vor- oder Nachmittags-Schnlunterrichtes angesetzt werden. Die
h. Behörde hofft, auf diese Weise bei allfälligen Absenzen störende Unterrichts-
Unterbrechungen zu vermeiden. Das Gesuch um Disjpeus von diesem biblischen
Unterricht muß vom Inhaber der väterlichen Gewalt gestellt werden. Der Be-
schluß hat die hohen Herren Mühe und Ueberwindung gekostet.

Z. Aaset. Der „freisinnige Schulverein" behandelte das Thema: „Das
Betragen der Jugend außerhalb der Schule". Die ehrenwerten
Herren konnten sich nicht einigen î arüber, ob die Jugend heute roher sei als
früher. Die bez. Meinungen differierten stark, was das große Publikum nicht

gar sehr für diesen „freisinnigen Schulverein" begeistert: denn es findet, er
sehe nicht gut. Als Mittel zur Abhilfe ullfälliger Rohheit der Jugend em-
psahlen einige, eine „Liga, gebildet aus Männern nnd Frauen", andere
forderten „Jugendräte", die gegen jeden Unfug der Jugend einzuschreiten hätten;
die Dritten drangen auf Ausdehnung von Handrrbeitsschulen, Vermehrung
von Spielplätzen, Einrichtung von Kinderabenden, Vermehrung der Schülerbib-
liotheken, Schulspazhrgänge in den Wald, Gratisverabfolgung von Schlittschuhen
u. a. m. Die Vierten sahe» die Ursache allfälliger Verrohung darin, daß die
Eltern in Gegenwart der Kinder den Lehrer zum Gegenstand ihrer Kritik
machen. In diesem Tenor ging es vorwärts: es muß also doch etwas an der

vorgebliche» Verrohung unserer Stadtjugend sein, sonst würden die lieben Herren
nicht so lange in Sachen gerednert haben. Also die Verrohung besteht
und besteht in sichtlicher Zunahme, das ist sicher. Von den Vorschlägen,
von den sog. Heilmitteln ein andermal; es lohnt sich. — r.

lì. n. Solothurn. Im letzten „Fortbildungsschüler", dem Lehrmittel für
Fortbildungsschulen (Chefredakteur P. Gunzinger, Solothurn) ist folgendes Bruch-
stück aus der Rede von Bundesrat Müller, gehalten am bernischen Kantonal-
»hießet, den I6^18jährigen Schülern dargeboten:

„Sag an, du Heldenvaterland, wie ist dein heutiges Geschlecht dem sriihern noch

verwandt?"
„Ist unser Geschlecht auch dazu angetan, die ihm zugefallenen Ausgaben zu

erfüllen?"
„Ziehen nicht da und dort dunkle Schatten über die sonnigen Fluren des

vandeS?"
„Erheben nicht trotziger und herausfordernder als je die alten Widersacher

tcs Bundes ihr Haupt?"
„Ist nicht unser öffentliches Leben wie gelähmt von fauler Gleichgültigkeit auf der

enen und von eitler Schmähsucht ans der andern Seite?"
„Mehrt sich nicht mit jedem Tag die Zahl derer, die wohl und reichlich vom

Bunde zehren möchten, die aber nicht zufrieden sind, wenn es heißt: Gebt dem

Bunde, was des Bundes ist?"
Wir können mit dem besten Willen nicht begreifen, wie zu Nutz und

Frommen obige Phrasen in der Fortbildungsschule Verwendung finde» sollen,
»der will etwa der „solothurnische Dittes" den radikalen Schulmeistern hie und
da Stoff zu Vorträgen gegen die bekannten .Finsterlinge" und „Vaterlands-
losen" in die Hände spielen? Denn nach Adrian von Arr lvide Mersinghaude! j

ist dies ja in solothurnische» Schulen gestattet. Wahrlich, ein gutes Feld, die

Fortbildungsschule, für solche Sachen, und die Früchte werden gewiß nicht aus-
bleiben. in ^



3. b. Der Lehrerbund hat die Herausgabe eines Bildes 36 X 43 cm., w
einer Broschüre mit Biographie des verstorbenen Lehrers von Burg, Ölten,
veranlaßt. Im Anhang derselben sollen auch die vier Reden, welche au seinem

Grabe gehalten wurden, erscheinen. Es zirkulieren nun Listen in den Lehrer-
vereinen, damit sich die unterschreiben können, welche das Bild wünschen. Die
Broschüre wird jedem Lehrer gratis zugestellt, (wahrscheinlich auf Staatskosten).
Es fehlt jetzt nur nock, daß das Erziehungs-Departement in jede Schule ein

Gratis-Exemplar der Photographie von Burgs, fertig eingerahmt, zum Auf-
hängen sendet, wie die Vigier-Bilder von anno dazumal.

Wir anerkennen voll und ganz, was von Burg Gutes gewirkt hat; aber

bekanntlich stand er auf der äußersten Linke» und bekämpfte und geißelte jede

Regung römisch-katholischer Gesinnung, die er etwa unter Lehrern vermutete, wie

und wo er konnte. Jüngst noch verlangte er von den „schwankenden Rohren
und Röhrlein, welche den Geistlichen Bütteldienste verrichten," mehr „Rück-

grat". Daß wir Katholiken den „Herrgott in Rom und dessen Stellvertreter
im Himmel" hätten, war eine seiner oft gebrauchten Phrasen. — i.-

-t. St. Hallen. In Bütschwyl wurde letzthin ein Lehrer von altem
Schrote beerdigt: es war alt-Lehrer Jos. Pankraz Oswald. Der Ver-
ewigte erreichte ein Alter von 72 Jahren. Er wirkte 8 Jahre in Noßreutc,
5 Jahre in Bronschhofen und 37 Jahre in Bütschwyl. Die letzten Lebensjahre
versah er die Gemeindeschreiberstelle und stellte auch da seinen ganzen Mann.
Oswald war ein Lehrer nach dem Herzen Gottes, ein Erzieher im besten Sinn:
des Wortes, ein Kinderfreund aus Ueberzeugung, dabei aber auch ein Lehrer,
wie ihn das Landvolk brauät. Im „Alltoggenburger" widmet ihm eine maßgebend:

Persönlichkeit ein längeres Dankesivort, das recht wohlig anmutet. Oswald hatte
1V Kinder, von denen eines würdiger Pfarrherr in Goldingcn ist, alle aber

„geraten" sind. Die Beerdigung gestaltete sich so recht zu einer erbauenden

Manifestation kathol. Dankbarkeit einem braven Manne gegenüber. 12 Priester
gaben dem Edlen das letzte Geleite. Katholische Lehrer, Dankbarkeit stirbt nickt

aus; mögen auch k a t h o l i s ch e Lehrer im Sinne Oswalds fortleben file
und für!

Schwyz. Mehrfachen Wünschen zufolge erscheint nachträglich noch der

Passus des vom Schwyzer Volk am 13. II. verworfenen Verfassungs-Entwurfes
über das Schulwesen. Er lautet: „Die Organisation. Leitung und Förderung
des öffentlichen Unterrichtes ist, mit Ausnahme des Religionsunterrichtes, Sack:
des Staates und soll beförderlich durch ein Gesetz geregelt werden.

Der Kanton sorgt in Verbindung mit den Gemeinde» unter Beobachtung

der Vorschriften des Art. 27 der Bundesverfassung für genügenden Primarui -

terricht, und, um diesen zu fördern, für die Hebung des Lehrerstandes. Er im-
terstützt überdies die Primärschulen jener Gemeinde», deren Steuerkraft im Ver-

hältnis ihrer Lasten für das Schul- und Armenwesen als ungünstig bezeichne

werden muß, mit Beiträgen von jährlich 7000 bis 10,000 Franken.

Er leistet ebenso jährliche Beiträge an die Sekundär- und Fortbildung -

schulen.

Ferner beteiligt er sich in angemessener Weise ani Bau von Schul-

Häusern.

Die Freiheit des Privatunterrichtes und der Privatschule ist gewährleistet.
Diese unterliegen jedoch, soweit es die Stufe der Volksschule beschlägt, der stacu-

lichen Aufsicht."
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